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Gegenstana: Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR Hintermayer 

und Kollegen Nr. 660/J vom 2. Juli 1987 

betreffend Verwilderung und Ver5dung 

der Wiener Weinberge 

An (Jen 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

MAg. Leoro]~ Gratz 

Parlament 

1010 ~,Tien 

Die schriftliche parlamentarische Anfraqe der Ahgeordnoten 7\Jm 

Nationalrat Hintermayer und Kollegen, Nr. 660/J, hetreffend Ver­

wilderung und Ver6dung der Wiener Weinherget heehre ich mich wie 

folgt zu heantworten: 

Zu Frage 1: 

Vom Statistischen Zentralamt wird fGr Wien im Jahre 1976 eine er­

traqsfähige Weinhaufläche von 662 ha und im Jahre 1986 von 637 ha 

ausgewiesen. Die Differenz von 25 ha ergibt sich qrö~tenteils durch 

die angewandte Erhehunqsmethode (i~ einen Fall nach der Retriebs-, 

im anderen Fall nach der Wohnadresse (les Bewirtschafters) u~~ nur 

zum geringeren Teil durch tatsächliche plächenver1uste. 
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Z "tl'h ..:I h811h" 'ht t f"h" "Tl' "t ,usa z lC wuruen noc )., a nIc . er rags .a. 1ge ',eInqar en er-

hoben, so daß es in Wien insgesamt 721 ha Weingärten gibt - dieses 

Ausmaß wird auch (lurch (He vor einigen ,Tt=lhren durchgeführte ~'Jein­

gartenerhebung mittels Lufthildern bestätigt. 

Zu oen Fragen 7 und 3: 

In den letzten Jahren fan~eri keine Umwiomlngen yon Pebflächen in 
Bauland statt. Es wurden im Gegenteil geschlosseneWeinhaugebiete 

mit einer Widmung versehen, die nur eine lRnowirtschaftliche Nutzung 

Zuläßt. Eine eigene FI~chenwidmung "Weinhaug~hiet" existiert in Wien 

allerdings nicht. Auch in ~'Jien \-Jeroen kleine Peinbaubetriebewegen 

fehlender Retriebsnachfolge nUfgelassen.}\ufqrunn nes Kultur-

pfl anzenschu tzgeset::>:es forner t cl i e Tel i ener Ln n~wi r tscha ftsk amm0r oi e 

Besitzer dieser GrundstUcke auf, diese zu hewirtschaftenodet 

wenigstens so weit in Or~ntlng zu hringen, claG eine Beeinträchtiguna 

benachharter Weingärten ausgeschlossen ist. 

Zu Fraqe 4: 

Zur Erhaltung der Kulturlandschaft (8erg0einhau) werden seitens 

meines Ressorts Gespräche mit Vertretern der Länder gefUhrt. F.ine 

wesentliche Voraussetzung ist nie finanzielle neteiJinllng der L~noer 

in gleicher H5he wie oer Bund. Die F5rd~rOna soll für jene Betriebe 

vorgesehen sein, die ausschlieflich auf hescheidene EinkünFte aus 

dem Weinbau angewiesen sind. 

Spezielle Maßnahmen fOr nie Wiener Weinhauaehiete mürte nach oer 

Kompetenzlage das Land Wien ergreifen. 

Der Bundesminister: 

716/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




